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Gremium Termin Beratungsergebnis 

Sozial- und Kulturausschuss     

Hauptausschuss     

Stadtvertretung Wolgast     

 

 

Information zur Trägersuche für die Fortführung der Wolgaster Tafel / 
Lebensmittelhilfe ab 2027 

 

Begründung: 

Die Stadtvertretung wird darüber informiert, dass der AWO Kreisverband Neubrandenburg-Ostvorpommern  
e. V. mit Schreiben vom 05.05.2026 mitgeteilt hat, den Betrieb der Wolgaster Tafel in der Sölvesborger  
Straße 2 zum 31.12.2026 einzustellen. Zugleich wurde der bestehende Mietvertrag gekündigt. Die AWO  
betreibt die Tafel seit 2016 und verweist in ihrem Schreiben darauf, dass die Einrichtung für viele 
hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Anlaufstelle geworden ist. Als Grund für die  
Beendigung des Betriebes werden zunehmend schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen genannt. Die  
AWO hat außerdem erklärt, dass vorhandenes Inventar sowie Fahrzeuge ganz oder teilweise von einem  
künftigen Betreiber übernommen werden könnten; auch eine Übernahme von Personal wird ausdrücklich  
begrüßt.  
  
Vor diesem Hintergrund soll frühzeitig nach einem neuen Betreiber beziehungsweise Träger für die  
Wolgaster Tafel oder eine vergleichbare gemeinnützige Lebensmittelhilfe gesucht werden. Ziel ist es, zu  
klären, ob ab dem 01.01.2027 eine eigenverantwortliche Fortführung durch einen freien, gemeinnützigen,  
sozialen, kirchlichen oder sonst geeigneten Träger möglich ist. Hierzu wurde ein Aufruf zur Trägersuche  
vorbereitet. Dieser richtet sich insbesondere an Wohlfahrtsverbände, Vereine, Stiftungen, gemeinnützige  
Gesellschaften sowie mögliche Kooperationen mehrerer Partner.  
  
Der Aufruf stellt klar, dass die Stadt Wolgast die Tafel nicht selbst einrichtet, organisiert oder betreibt. Auch  
eine dauerhafte Finanzierung durch die Stadt wird damit nicht übernommen. Organisation, Betrieb und  
fachliche Verantwortung sollen bei einem künftigen Träger liegen. Die Stadt begleitet lediglich die Suche,  
steht als Kontaktstelle zur Verfügung und prüft, ob eine freiwillige Unterstützung im Rahmen der rechtlichen  
und haushaltsrechtlichen Möglichkeiten in Betracht kommen kann.  
  
Als möglicher Standort kommt nach derzeitigem Stand die bisherige Ausgabestelle im  
Existenzgründerzentrum, Sölvesborger Straße 2, Halle 2, in Betracht. Die dort ausgewiesene Fläche beträgt  
nach vorliegendem Belegungsplan 261,33 m². Die tatsächliche Nutzung, vertragliche Ausgestaltung,  
Ausstattung, Übergabe sowie Fragen zu Zufahrten, Stellflächen, Kühl- und Lagerkapazitäten, Brandschutz,  
Arbeitsschutz und Hygiene wären gesondert zu klären. Ein Anspruch auf Überlassung bestimmter Räume  
ergibt sich aus dem Aufruf nicht.  
  
Nach derzeitigem Stand kann eine freiwillige, zweckgebundene Unterstützung durch die Stadt Wolgast  
geprüft werden. In Betracht kommen könnte eine Unterstützung von bis zu 30.000 Euro jährlich,  
voraussichtlich bestehend aus bis zu 25.000 Euro Mietkostenzuschuss sowie bis zu 5.000 Euro für  
Kraftstoff-/Benzinkosten und sonstige betriebsnotwendige Sachkosten. Eine Entscheidung hierüber bleibt  
den zuständigen Gremien vorbehalten und steht unter dem Vorbehalt der Haushaltslage, der rechtlichen  
Zulässigkeit und der Verfügbarkeit entsprechender Mittel.  
  
Interessierte Träger sollen bis zum 30.09.2026, 12:00 Uhr, erste aussagekräftige Informationen einreichen.  
Diese sollen der Stadt eine Einschätzung ermöglichen, ob eine Fortführung der Wolgaster Tafel oder einer  
vergleichbaren Lebensmittelhilfe ab 2027 tragfähig umgesetzt werden kann. Das Verfahren ist keine  
förmliche Ausschreibung und keine Vergabe. Es begründet keine Ansprüche auf Auswahl, Förderung,  
Kostenerstattung, Raumüberlassung oder Vertragsschluss.  
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Finanzielle Auswirkungen:  Ja /  Nein Finanzierung 

Insgesamt: 

      

Jährlich in Folge: 

      

Zuschüsse/ Beiträge: 

      

Eigenanteil: 

      

Veranschlagung im Ergebnishaushalt:  Ertrag  /  Aufwand 

 Finanzhaushalt:  Einzahlung /  Auszahlung 

Betrag im Jahr 2026:       
Produkt. 

     . 

Konto 

      
Betrag im Jahr 2027:       

Betrag im Jahr 2028:       

Betrag im Jahr 2029             

 

 

Verfasser:  

Sachbearbeiter: Wolf, Kristin (Schul- und Kulturamt),  
Tel.: 03836 251-240, eMail: kristin.wolf@wolgast.de 

 

Anlagen: 

1. n. ö. Kündigungsschreiben des AWO Kreisverbandes Neubrandenburg-Ostvorpommern e. V. vom 
05.05.2026  

2. Aufruf zur Trägersuche Wolgaster Tafel / Lebensmittelhilfe ab 2027  
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